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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber erkundigt sich nach der Funktionsweise der Umsatzsteuer. Hierbei soll insbe-
sondere das System der Vorsteuerverrechnung dargestellt werden. Ferner wurde nach den Fris-
ten für die Erstattung der überschüssigen Steuer sowie den rechtlichen Möglichkeiten einer Ver-
längerung der Auszahlungsfristen von Steuererstattungen gefragt. 

2. Umsatzsteuervorauszahlungen und –erstattungen 

Die Umsatzsteuer ist eine Jahressteuer. Der Unternehmer hat grundsätzlich für das Kalenderjahr 
eine Steuererklärung abzugeben, in der er die zu entrichtende Zahllast oder den zu seinen Guns-
ten verbleibenden Überschuss (Umsatzsteuer abzüglich Vorsteuer) berechnet.  

Der Unternehmer muss die gegenüber dem Finanzamt geschuldete Umsatzsteuer und den Vor-
steuervergütungsanspruch selbst berechnen (§ 18 Absatz 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG)). 
Um diese Berechnung durchzuführen, muss er wissen, welchem Voranmeldungszeitraum die je-
weils anfallende Umsatzsteuer zuzurechnen ist. Den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer regelt  
§ 13 UStG. Den Regelfall für Lieferungen und sonstige Leistungen bildet die Steuer nach verein-
barten Entgelten. Die Umsatzsteuer entsteht hierbei mit dem Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die Leistung ausgeführt worden ist. Es kommt nicht darauf an, wann die Umsatz-
steuer tatsächlich vom Leistungsempfänger bezahlt worden ist.  

Nach § 16 Absatz 2 Satz 1 UStG sind von der Umsatzsteuer Vorsteuerbeträge abzuziehen, soweit 
sie in den Besteuerungszeitraum fallen. Der Zeitraum für den Vorsteuerabzug richtet sich entwe-
der nach der Rechnungserteilung und Ausführung der Leistung oder nach Rechnung und Zah-
lung vor Ausführung der Leistung. Der Unternehmer hat im Laufe des Kalenderjahres bereits Vo-
ranmeldungen abzugeben, in denen er die für die Voranmeldungszeiträume zu entrichtende Um-
satzsteuer selbst berechnet. Hierbei  wird von der Umsatzsteuer die Vorsteuer abgezogen. Der Dif-
ferenzbetrag führt entweder zu einer Steuernachzahlung oder, falls die Vorsteuer die Umsatz-
steuer übersteigt, einem Erstattungsanspruch. 

3. Steuererstattungen und Fristen 

Es existiert keine gesetzliche Frist für die erforderliche Zustimmung des Finanzamtes zu Erstat-
tungen nach Umsatzsteuervoranmeldungen. Einer Bearbeitungsdauer der Umsatzsteuervoranmel-
dung von über sechs Monaten kann der Unternehmer mit einem Untätigkeitseinspruch begegnen, 
§ 347 Absatz 1 Satz 2 Abgabenordnung. Hat das Finanzamt seine Zustimmung zur Umsatzsteuer-
erstattung erteilt, ist der Betrag auch zur Auszahlung fällig, §§ 169 in Verbindung mit 220 Abga-
benordnung. 

4. Änderbarkeit von Umsatzsteuerfestsetzungen 

Der Unternehmer gibt eine Steueranmeldung zur Umsatzsteuer ab. Festsetzungen der Umsatz-
steuer ergehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Sie können jederzeit aufgehoben oder ge-
ändert werden. Der Vorbehalt entfällt erst dann, wenn die Festsetzungsfrist (regelmäßig vier 
Jahre) abläuft. 
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